
Allgemeine Geschäfts- und Lizenzbedingungen (AGB)
der B&B Ingenieurgesellschaft mbH

§1 Allgemeines, Geltungsbereich
(1) Unsere Allgemeinen Geschäfts- und Lizenz-

bedingungen gelten für alle Geschäftsbezie-
hungen mit Unternehmern (§ 14 BGB), juristi-
schen  Personen  des  öffentlichen  Rechts 
oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen 
(nachfolgend: „Lizenznehmer“).

(2) Die  Allgemeinen Geschäfts-  und Lizenzbe-
dingungen gelten in ihrer jeweiligen Fassung 
als  Rahmenvereinbarung  auch  für  künftige 
Verträge über Lieferungen und/oder sonsti-
ge Leistungen an den Lizenznehmer,  ohne 
dass  wir  in  jedem Einzelfall  erneut  auf  sie 
hinweisen  müssen.  Dies  gilt  auch  für  Vor-
schläge,  Beratungen  und  sonstige  Neben-
leistungen.

(3) Abweichende  oder  ergänzende  Geschäfts-
bedingungen  des  Lizenznehmers  werden 
nur  dann  und  insoweit  Vertragsbestandteil, 
als  wir  ihrer  Geltung  ausdrücklich  zuge-
stimmt haben.

§2 Angebot und Vertragsabschluss
(1) Soweit nicht ausdrücklich als verbindlich be-

zeichnet, sind alle unsere Angebote freiblei-
bend und unverbindlich. Ein Vertrag kommt 
erst durch unsere schriftliche Auftragsbestä-
tigung  oder  durch  Bereitstellung  der  Soft-
ware bzw. Erbringung der Leistung zustan-
de.

(2) Soweit  nicht  ausdrücklich  ein  bestimmter 
Softwarestand  vereinbart  wurde,  bezieht 
sich  der  Vertragsgegenstand  auf  den  zum 
Zeitpunkt  der  Bereitstellung  aktuellen  Soft-
warestand.

(3) Wir  behalten  uns  Eigentum  und  Urheber-
recht an allen Unterlagen vor, insbesondere 
an  Angeboten,  Benutzerhandbüchern,  Trai-
ningsunterlagen  sowie  sonstiger  Produkt-, 
Vertrags-  und  Lieferdokumentation.  Eine 
Weitergabe an Dritte ist nur mit unserer vor-
herigen  ausdrücklichen  Zustimmung  zuläs-
sig.

(4) Die Lieferung von Software erfolgt in der Re-
gel in digitaler Form durch Bereitstellung ei-
nes  Downloadlinks  und/oder  eines  Lizenz-
schlüssels. Eine Lieferung auf einem physi-
schen  Datenträger  erfolgt  nur,  sofern  dies 
ausdrücklich vereinbart wurde.

(5) Die Darstellung der Produkte im Online-Shop 
stellt kein rechtlich bindendes Angebot, son-
dern  eine  unverbindliche  Aufforderung  zur 
Abgabe einer Bestellung dar. Durch das Ab-
senden der  Bestellung gibt  der  Lizenzneh-
mer  ein  verbindliches  Angebot  zum  Ab-
schluss  eines  Vertrags  ab.  Der  Vertrag 
kommt  erst  durch  unsere  Auftragsbestäti-
gung oder durch Bereitstellung der Software 
zustande. Bei Zahlung per Vorkasse erfolgt 
die  Bereitstellung  der  Software  erst  nach 
vollständigem Zahlungseingang.

(6) Mit  Bereitstellung  der  Software  und  Über-
mittlung der für den Zugriff erforderlichen In-
formationen  (insbesondere  Downloadlink 
und/oder  Lizenzschlüssel)  geht  die  Gefahr 
auf den Lizenznehmer über.

§3 Preise
(1) Alle Preise verstehen sich zuzüglich der je-

weils geltenden Umsatzsteuer.

(2) Soweit nicht ausdrücklich ein Festpreis ver-
einbart wurde, handelt es sich bei Angaben 
zu Kosten für individuelle Entwicklungsarbei-
ten,  Installationen,  Fehlerbeseitigungen  vor 
Ort und sonstige kundenindividuelle Dienst-
leistungen  um  unverbindliche  Kostenschät-
zungen.  Die  Abrechnung erfolgt  nach dem 
tatsächlich angefallenen Aufwand zu den je-
weils gültigen Preisen.

(3) Wir behalten uns das Recht vor,  die Preise 
für  Produkte,  Dienstleistungen  und  insbe-
sondere die  Konditionen für  Premium Sup-
port anzupassen, wenn sich die wirtschaftli-
chen  Rahmenbedingungen,  insbesondere 
Material-,  Arbeits-  oder  Lieferkosten  oder 
andere marktrelevante Faktoren (z. B. Inflati-
onsraten, Marktpreise), ändern. Preisanpas-
sungen  erfolgen  höchstens  einmal  jährlich 
und  müssen in  einem angemessenen  Ver-
hältnis  zu  den  Veränderungen  der  wirt-
schaftlichen  Rahmenbedingungen  stehen. 
Übersteigt die Preiserhöhung für den Premi-
um Support 10 %, ist der Lizenznehmer be-
rechtigt, den entsprechenden Vertrag außer-
ordentlich mit einer Frist von 4 Wochen zum 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Preisan-
passung zu kündigen.

(4) Die Vergütung für Produkte, Dienstleistungen 
und Premium Support ist ohne jeden Abzug 
nach  Bereitstellung  oder  Ausführung  der 
Leistung fällig. Der Lizenznehmer kommt oh-
ne weitere Mahnung 10 Kalendertage nach 
Bereitstellung/Leistungserbringung  und 
Rechnungszugang in Verzug.

§4 Lizenz- und Abonnementbedingungen
§4.1 Nutzungsrechte
(1) Nutzungsrechte  für  Abonnements. Für 

Abonnements  räumen  wir  dem Lizenzneh-
mer das einfache, nicht ausschließliche und 
zeitlich  befristete Recht  ein,  die  erworbene 
Software und die dazugehörige Benutzerdo-
kumentation  im  Rahmen  der  Abonnement-
laufzeit zu nutzen. Die Nutzung der Software 
endet automatisch mit Ablauf der Abonnem-
entlaufzeit,  es  sei  denn,  das  Abonnement 
wird verlängert. Jede darüber hinausgehen-
de  Nutzung,  insbesondere  die  Vervielfälti-
gung oder Weitergabe an Dritte, Abänderung 
oder Umarbeitung der Software, ist ausdrü-
cklich untersagt.

(2) Nutzungsrechte für Kauflizenzen. Für Kaufli-
zenzen (Individual) räumen wir dem Lizenz-
nehmer das einfache,  nicht  ausschließliche 
und  unbefristete  Recht  ein,  die  erworbene 
Software und die dazugehörige Benutzerdo-
kumentation in dem in diesen Lizenzbedin-
gungen  aufgeführten  Umfang  zu  nutzen. 
Kauflizenzen (Individual) bieten dem Lizenz-
nehmer das Recht zur dauerhaften Nutzung 
der Software.

§4.2 Lizenzarten
(1) Einzelplatzlizenz: Eine  Einzelplatzlizenz  be-

rechtigt  den  Lizenznehmer  zur  Installation 
und Nutzung der erworbenen Software auf 
einem einzelnen Computer.  Ein „Computer“ 
im Sinne dieser Bestimmung ist ein mit einer 
CPU  ausgestattetes  physikalisches  Hard-
waresystem. Virtuelle Umgebungen sind von 

dieser Lizenz ausgeschlossen, es sei denn, 
die Lizenzbedingungen für die jeweilige Li-
zenzart beinhalten ausdrücklich eine Erlaub-
nis zur Nutzung in virtuellen Umgebungen.

(2) Netzwerklizenz:  Eine Netzwerklizenz erlaubt 
es dem Lizenznehmer, die Software auf ei-
nem Server zu installieren und von mehreren 
Computern  (Clients)  innerhalb  eines  Netz-
werks  darauf  zuzugreifen.  Die  Anzahl  der 
gleichzeitig zugelassenen Zugriffe entspricht 
der Anzahl  der erworbenen Netzwerklizen-
zen.

(3) Kauflizenz: Kauflizenzen (Individual) sind in-
dividuell  konfigurierbar  und können entwe-
der als Einzelplatzlizenz oder Netzwerklizenz 
erworben werden. Kauflizenzen bieten dem 
Lizenznehmer  das  Recht  zur  dauerhaften 
Nutzung der Software.

(4) Abonnement-Lizenz: Abonnements  sind  in 
den  Varianten  Basic,  Premium  und  Expert 
verfügbar. Abonnements haben eine Laufzeit 
von 6, 12 oder 24 Monaten und beinhalten 
den Basic Support. Abonnements sind aus-
schließlich  als  Einzelplatzlizenz  verfügbar. 
Das Abonnement beginnt mit der Bereitstel-
lung  der  Software  oder  zu  dem  zwischen 
den  Parteien  vereinbarten  Zeitpunkt.  Der 
Abonnementpreis  ist  für  die  vereinbarte 
Laufzeit im Voraus zu entrichten. Es verlän-
gert sich automatisch um die ursprüngliche 
Laufzeit, wenn es nicht mit einer Frist von 4 
Wochen zum Vertragsende gekündigt  wird. 
Ein  Wechsel  zwischen  den  Abonnement-
Stufen während der laufenden Vertragslauf-
zeit ist nicht möglich.

(5) Testlizenz: Eine Testlizenz berechtigt den Li-
zenznehmer  dazu,  die  Software  für  einen 
begrenzten Zeitraum und auf einem einzigen 
Computer kostenfrei zu nutzen. Nach Ablauf 
des  Testzeitraums  endet  die  Nutzung  der 
Software  automatisch.  Testlizenzen  dürfen 
nicht  für  kommerzielle  Zwecke  verwendet 
werden und sind ausschließlich für die Eva-
luierung und Prüfung der Software vorgese-
hen.  Eine  Testlizenz  ist  nicht  verlängerbar 
und nicht übertragbar.

(6) Gerätegebundene Lizenz und Named-User-
Lizenz: Die Lizenzarten können entweder als 
gerätegebundene  Lizenzen  oder  Named-
User-Lizenzen vergeben werden. Bei geräte-
gebundenen Lizenzen ist die Lizenz an ein 
physikalisches Gerät gebunden. Nur dieses 
Gerät darf die Software ausführen. Named-
User-Lizenzen  hingegen  sind  einer  be-
stimmten Person zugewiesen, die die Soft-
ware auf beliebigen Geräten nutzen darf, so-
fern die Nutzung ausschließlich durch diese 
Person erfolgt und die vereinbarten Lizenz-
bedingungen eingehalten werden.

§4.3 Übertragung von Lizenzen
(1) Kauflizenzen: Kauflizenzen (Individual)  kön-

nen nach Erwerb durch den Lizenznehmer 
übertragen werden, sofern dies unter Einhal-
tung der geltenden Lizenzbedingungen und 
mit unserer ausdrücklichen Zustimmung er-
folgt. Der Lizenznehmer ist verpflichtet, uns 
über eine geplante Übertragung der Kaufli-
zenz (Individual) zu informieren und geeig-
nete  Nachweise  (z.  B.  Kaufbeleg,  Bestäti-
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gung  des  ursprünglichen  Rechteinhabers) 
vorzulegen.  Der  alte  Lizenznehmer  ist  zu-
dem verpflichtet, sämtliche zur Software ge-
hörenden Unterlagen (insbesondere  Benut-
zerhandbücher,  Trainingsmaterialien  und 
sonstige  Produktdokumentationen)  an  den 
neuen Lizenznehmer auszuhändigen.

(2) Abonnements sind nicht übertragbar.
(3) Testlizenzen sind nicht übertragbar.

§4.4 Missbrauch  und  Überschreitung  des  
Lizenzumfangs

(1) Werden Softwaremodule auf einer größeren 
Anzahl von Computern installiert, als der Li-
zenznehmer Lizenzen erworben hat (Einzel-
platzlizenz), oder wird die erlaubte Anzahl an 
gleichzeitigen Zugriffen überschritten (Netz-
werklizenz),  so  hat  uns  der  Lizenznehmer 
unverzüglich  hiervon  zu  unterrichten  und 
geeignete Maßnahmen zu treffen, um diese 
übermäßige Zahl an Installationen bzw. Zu-
griffen zu verhindern.

(2) Überschreiten die Installationen der Software 
durch den Lizenznehmer die Anzahl der er-
worbenen Lizenzen, sind wir berechtigt, für 
jede überzählige Installation eine angemes-
sene Vertragsstrafe zu verlangen. Diese be-
trägt für jede nicht lizenzierte Nutzungsein-
heit bei Kauflizenzen den doppelten Listen-
preis  pro  Modul  bzw.  Lizenz.  Bei  Abonne-
ments beträgt die Vertragsstrafe den doppel-
ten Preis des jeweils maßgeblichen Abonne-
ments entsprechend der vereinbarten Lauf-
zeit. Dem Lizenznehmer bleibt der Nachweis 
vorbehalten,  dass kein  oder  ein  wesentlich 
geringerer Schaden entstanden ist.

(3) Kündigung  der  Lizenz. Im  Falle  eines  vor-
sätzlichen oder grob fahrlässigen Verstoßes 
gegen  diese  Lizenzbedingungen  steht  uns 
das Recht zu, sämtliche bereits an den ver-
tragsbrüchigen  Lizenznehmer  erteilten  Li-
zenzen  fristlos  zu  kündigen.  Im  Falle  der 
Kündigung ist  der  Lizenznehmer  dazu ver-
pflichtet,  jegliche  Nutzung  der  betroffenen 
Softwaremodule vollständig einzustellen und 
alle  Kopien  der  Software  zu  deinstallieren. 
Physikalische Datenträger sind innerhalb von 
10  Tagen  nach  Zugang  der  Kündigung  an 
uns zurückzugeben. Auf Anforderung durch 
uns hat der Lizenznehmer einen hinreichen-
den  Nachweis  darüber  zu  erbringen,  dass 
alle  Kopien  der  betroffenen Software dein-
stalliert und gelöscht wurden.

§4.5 Weitere Lizenzbedingungen
(1) Form der  Bereitstellung:  Die  Software  wird 

nach unserer Wahl entweder auf einem phy-
sischen Datenträger oder online zum Down-
load bereitgestellt. Die Überlassung erfolgt in 
maschinenlesbarer  Form  (Objektcode). 
Quellcode (Sourcecode) wird in keinem Fall 
zur Verfügung gestellt.

(2) Herkunftsvermerke:  Die Entfernung von Ur-
hebervermerken,  Herkunftsvermerken  oder 
anderen Kennzeichen,  die  auf  die  Herkunft 
der Software und/oder der von uns erstellten 
Dokumentation hinweisen, ist untersagt.

(3) Keine Haftung für Arbeitsergebnisse: Unsere 
Software  gibt  Vorschläge  für  gängige  Pla-
nungs-  und  Berechnungswerte  vor.  Diese 

Vorschläge stellen keinen Ersatz für das ge-
schulte  Urteilsvermögen  des  Nutzers  dar 
und sind auf ihre Eignung für das konkrete 
Planungsvorhaben  zu  überprüfen.  Der  Li-
zenznehmer  sichert  zu,  dass  die  Software 
nur von qualifiziertem Personal genutzt wird, 
das  über  die  fachliche  Qualifikation  zur 
Überprüfung  und  Beurteilung  der  Eignung 
der vorgeschlagenen Werte verfügt.

(4) Pflicht  zur  Datensicherung:  Der  Lizenzneh-
mer  verpflichtet  sich,  in  regelmäßigen  Ab-
ständen eine  vollständige  Sicherung seiner 
Daten  vorzunehmen,  insbesondere  vor  der 
Installation von Updates oder bei auftreten-
den  Fehlfunktionen  der  Software.  Unsere 
Haftung für Datenverlust ist auf den üblichen 
Wiederherstellungsaufwand beschränkt.

(5) Programm-  und  Datenformatschnittstellen: 
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass ei-
ne vollständige Umsetzung von Schnittstel-
len  und  Datenformaten  in  der  Praxis  nicht 
immer realisierbar ist. Der Lizenznehmer hat 
die Eignung der von uns zur Verfügung ge-
stellten  Schnittstellen  vor  Beginn  der  kom-
merziellen Nutzung der Software durch ge-
eignete Tests sicherzustellen.

(6) Virtuelle  Maschinen: Jegliche  Verwendung 
(Installation, Hosting oder sonstige Verwen-
dung) der Software auf virtuellen Maschinen 
ist untersagt, es sei denn, dies ist ausdrück-
lich in den Lizenzbedingungen geregelt.

(7) Terminalserver: Der Einsatz der Software auf 
einem Terminalserver ist nur gestattet, wenn 
sichergestellt ist, dass die Anzahl der gleich-
zeitigen  Zugriffe  von  unterschiedlichen  Ar-
beitsplätzen nicht  die  Anzahl  der  erworbe-
nen  Lizenzen  übersteigt.  Jeder  auf  einem 
Terminalserver  angelegte  Benutzer  mit  Zu-
griffsrechten auf die Software ist im Hinblick 
auf  den  Lizenzumfang  einem  hardwareba-
sierten  Computer  gleichgestellt.  Für  jeden 
auf einem Terminalserver angelegten Benut-
zer ist daher entweder eine Einzelplatzlizenz 
oder eine entsprechende Anzahl von Netz-
werklizenzen zu erwerben.

(8) Mitteilungspflichten des Lizenznehmers:  Der 
Lizenznehmer ist verpflichtet, uns unverzüg-
lich über jegliche Änderungen seiner Adres-
se, Firmierung, die Stellung eines Insolvenz-
antrags oder die Aufgabe des Geschäftsbe-
triebs zu informieren. Sollte durch die Nicht-
mitteilung dieser Änderungen erhöhter Ver-
waltungsaufwand  entstehen,  insbesondere 
im Rahmen der Rechnungsstellung, sind wir 
berechtigt,  dem  Lizenznehmer  eine  Auf-
wandspauschale in Höhe von 50,00 EUR in 
Rechnung zu stellen.

(9) Wir  schulden  keine  jederzeitige  Verfügbar-
keit der zur Bereitstellung der Software ge-
nutzten Systeme und Server. Wartungsarbei-
ten,  Weiterentwicklungen  sowie  technisch 
bedingte  Störungen  können  zu  vorüberge-
henden  Einschränkungen  oder  Unterbre-
chungen  der  Verfügbarkeit  führen,  ohne 
dass hieraus Ansprüche des Lizenznehmers 
entstehen.

(10) Wir sind berechtigt, die Software im Rahmen 
der  Weiterentwicklung  anzupassen,  insbe-
sondere Funktionen zu ändern, zu erweitern 
oder  einzustellen,  soweit  dies  für  den  Li-

zenznehmer zumutbar ist und der vertrags-
gemäße  Nutzungszweck  nicht  wesentlich 
beeinträchtigt wird.

§5 Softwarewartung und Support
(1) Basic Support ist in allen Abonnements (Ba-

sic,  Premium,  Expert)  enthalten.  Der  Abo-
preis umfasst zugleich die Wartungsleistun-
gen und wird im Voraus für die vereinbarte 
Laufzeit entrichtet. Der Basic Support bein-
haltet  die  Bereitstellung  von  Updates  und 
Fehlerbehebungen sowie den Zugang zu all-
gemeinen Support- und Hilfsressourcen.

(2) Premium Support ist bei Kauflizenzen (Indivi-
dual) standardmäßig enthalten. Bei Abonne-
ments  kann  der  Premium  Support  kosten-
pflichtig hinzugebucht werden. Der Premium 
Support  umfasst  alle  Leistungen  des  Basic 
Supports sowie zusätzlich eine telefonische 
Hotline  und  eine  bevorzugte  Bearbeitung 
von Supportanfragen.

(3) Der Premium Support bei Kauflizenzen (Indi-
vidual) bezieht sich auf sämtliche vom Kun-
den lizenzierten Module und Lizenzen.  Die 
Vergütung richtet sich nach den jeweils gülti-
gen Preisen und ist im Voraus zu entrichten. 
Erwirbt der Kunde während der Vertragslauf-
zeit weitere Module oder Lizenzen, werden 
diese automatisch Bestandteil des bestehen-
den  Premium-Support-Vertrags.  Die  hierfür 
anfallenden  zusätzlichen  Wartungskosten 
werden  anteilig  für  die  verbleibende  Ver-
tragslaufzeit berechnet und sind ebenfalls im 
Voraus zu zahlen. Der Premium Support für 
Kauflizenzen  kann  mit  einer  Frist  von  drei 
Monaten  zum  Jahresende  gekündigt  wer-
den.

(4) Wird bei einem Abonnement ein Upgrade auf 
den  Premium  Support  vorgenommen,  gilt 
dieses für die restliche Laufzeit des Abonne-
ments.  Der  Premium  Support  bei  Abonne-
ments  kann  mit  einer  Frist  von  4  Wochen 
zum  Ende  der  jeweiligen  Abonnementlauf-
zeit gekündigt werden.

(5) Die Bearbeitung von Supportanfragen erfolgt 
abhängig von der Art des gemeldeten Pro-
blems. Kritische Fehler werden üblicherwei-
se innerhalb von 48 Arbeitsstunden bearbei-
tet. Für sonstige Anfragen und nicht kritische 
Fehler erfolgt die Bearbeitung üblicherweise 
innerhalb  von  3  bis  5  Werktagen.  Die  ge-
nannten  Reaktionszeiten  stellen  keine  ver-
bindlichen Fristen dar.

(6) Supportanfragen  können  über  die  von uns 
bereitgestellten  Kommunikationskanäle  ge-
stellt  werden.  Die Hotline steht  ausschließ-
lich im Rahmen des Premium Supports zur 
Verfügung.

(7) Weitere Leistungen, die nicht vom Basic oder 
Premium Support umfasst sind, insbesonde-
re  individuelle  Anpassungen,  Schulungen 
oder Vor-Ort-Leistungen, werden zu den je-
weils aktuellen Preisen gesondert berechnet.

§6 Lizenz-  und  Funktionsumfang  der  
Software anderer Hersteller

(1) Für Software anderer Hersteller, die wir ver-
treiben oder bereitstellen, gelten ausschließ-
lich die Lizenzbestimmungen des jeweiligen 
Herstellers.  Diese  können  insbesondere  in 
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der Software selbst, in den zugehörigen Da-
ten oder  in  sonstigen Unterlagen enthalten 
sein.  Der  Lizenznehmer  verpflichtet  sich, 
diese Lizenzbestimmungen einzuhalten.

(2) Der Funktions- und Lieferumfang von Soft-
ware  anderer  Hersteller  richtet  sich  aus-
schließlich nach den Angaben und Spezifi-
kationen des jeweiligen Herstellers.

(3) Wir übernehmen keine Gewähr für die daue-
rhafte  Verfügbarkeit,  Fehlerfreiheit  oder 
Kompatibilität von Software anderer Herstel-
ler mit unserer Software oder den Systemen 
des Lizenznehmers,  soweit  dies  nicht  aus-
drücklich vereinbart wurde.

§7 Zahlung,  Rechnungsstellung,  Verrech-
nung und Fälligkeit

(1) Zahlungen sind ausschließlich durch Bank-
überweisung auf das von uns angegebene 
Konto zu leisten. Order- und Verrechnungs-
schecks werden nicht als Zahlungsmittel ak-
zeptiert.  Überweisungs-  und  sonstige  Ge-
bühren trägt der Lizenznehmer.

(2) Die Vergütung ist ohne Abzug bei Bereitstel-
lung bzw. Abnahme fällig. Der Lizenznehmer 
gerät spätestens 10 Kalendertage nach Be-
reitstellung  bzw.  Leistungserbringung  und 
Zugang der Rechnung in Verzug.  Maßgeb-
lich  für  den  Zeitpunkt  der  Zahlung  ist  der 
Eingang des Betrags auf unserem Konto.

(3) Rechnungen  werden  ausschließlich  auf 
Grundlage  der  jeweils  geltenden  gesetzli-
chen Vorgaben erstellt.  Eine Aufnahme zu-
sätzlicher  Angaben,  insbesondere  Bestell- 
oder  Projektnummern  des  Lizenznehmers, 
erfolgt nur, sofern dies ausdrücklich verein-
bart wurde.

(4) Gewährte  Rabatte,  Skonti  oder  Ratenzah-
lungsvereinbarungen entfallen bei Zahlungs-
verzug des Lizenznehmers, auch aus ande-
ren Vertragsverhältnissen. Befindet sich der 
Lizenznehmer  mit  fälligen  Zahlungsver-
pflichtungen in Verzug, werden sämtliche of-
fenen Forderungen sofort zur Zahlung fällig.

(5) Der Lizenznehmer ist zur Aufrechnung oder 
zur  Geltendmachung  eines  Zurückbehal-
tungsrechts nur berechtigt, wenn seine Ge-
genforderung unbestritten oder rechtskräftig 
festgestellt  ist.  Ein  Zurückbehaltungsrecht 
kann  zudem nur  geltend  gemacht  werden, 
soweit  es  auf  Ansprüchen  aus  demselben 
Vertragsverhältnis beruht.

(6) Wir sind berechtigt, noch ausstehende Leis-
tungen  (einschließlich  Bereitstellung  von 
Software) nur gegen Vorauszahlung oder Si-
cherheitsleistung  auszuführen,  wenn  nach 
Vertragsschluss Umstände bekannt werden, 
die  geeignet  sind,  die  Kreditwürdigkeit  des 
Lizenznehmers  wesentlich  zu  mindern  und 
durch  die  die  Bezahlung  unserer  offenen 
Forderungen gefährdet  wird.  Dies gilt  auch 
für  Forderungen  aus  anderen  Einzelaufträ-
gen,  die  auf  demselben  Vertragsverhältnis 
beruhen.

(7) Rechnungen können in elektronischer Form 
(E-Rechnungen) übermittelt werden. Der Li-
zenznehmer ist verpflichtet, uns hierfür eine 
geeignete  E-Mail-Adresse  für  den  Rech-
nungsempfang mitzuteilen. Erfolgt keine ge-
sonderte  Mitteilung,  sind  wir  berechtigt, 

Rechnungen an die uns bekannte allgemeine 
E-Mail-Adresse des Lizenznehmers zu über-
mitteln.  Elektronisch  übermittelte  Rechnun-
gen gelten mit  Zugang an die angegebene 
E-Mail-Adresse als zugegangen. Der Lizenz-
nehmer hat sicherzustellen,  dass der Emp-
fang von E-Rechnungen technisch möglich 
ist und die E-Mail-Adresse regelmäßig über-
wacht wird. Ein Anspruch auf Übersendung 
von Rechnungen in Papierform besteht nicht.

(8) Im Falle des Zahlungsverzugs sind wir  be-
rechtigt, Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe 
zu  verlangen  sowie  eine  Mahnkostenpau-
schale in Höhe von 40,00 EUR zu erheben. 
Die Geltendmachung eines weitergehenden 
Verzugsschadens  bleibt  unberührt.  Einge-
hende Zahlungen werden zunächst auf Kos-
ten,  dann  auf  Zinsen  und  zuletzt  auf  die 
Hauptforderung angerechnet.

(9) Bei Bestellungen über unseren Online-Shop 
erfolgt die Zahlung wahlweise per Vorkasse 
oder auf Rechnung. Bei Zahlung per Vorkas-
se erfolgt die Bereitstellung der Leistung erst 
nach  vollständigem  Zahlungseingang.  Bei 
Zahlung auf Rechnung ist der Rechnungsbe-
trag, sofern nichts anderes vereinbart wurde, 
innerhalb von 10 Kalendertagen ab Zugang 
der Rechnung ohne Abzug zur Zahlung fäl-
lig.

(10) Wir sind berechtigt, bei Zahlungsverzug des 
Lizenznehmers die weitere Leistungserbrin-
gung,  insbesondere  die  Bereitstellung  von 
Software, Updates sowie Supportleistungen, 
bis zur vollständigen Begleichung aller fälli-
gen Forderungen auszusetzen.

§8 Leistungsfristen
(1) Von  uns  angegebene  Leistungsfristen,  ins-

besondere  für  kundenspezifische  Leistun-
gen, sind unverbindlich, es sei denn, in der 
schriftlichen  Auftragsbestätigung  werden 
ausdrücklich verbindliche Fristen vereinbart.

(2) Als Zeitpunkt der Bereitstellung von Software 
gilt  der Zeitpunkt, zu dem wir dem Lizenz-
nehmer  die  Software  digital  bereitstellen, 
insbesondere  durch  Bereitstellung  eines 
Downloads oder eines Lizenzschlüssels. Für 
sonstige  Leistungen  ist  der  Zeitpunkt  der 
Leistungserbringung maßgeblich.

(3) Die  Einhaltung  von  Leistungsfristen  setzt 
voraus, dass alle kaufmännischen und tech-
nischen Fragen zwischen uns und dem Li-
zenznehmer geklärt sind und der Lizenzneh-
mer  seine  Mitwirkungspflichten,  insbeson-
dere  die  Leistung  vereinbarter  Zahlungen, 
vollständig erfüllt hat. Ist dies nicht der Fall, 
verlängern  sich  die  Leistungsfristen  ange-
messen, es sei denn, wir haben die Verzö-
gerung zu vertreten.

(4) Wir haften nicht für Unmöglichkeit der Leis-
tung oder  für  Leistungsverzögerungen,  so-
weit diese durch höhere Gewalt oder sonsti-
ge,  zum  Zeitpunkt  des  Vertragsschlusses 
nicht  vorhersehbare  Ereignisse  verursacht 
werden,  die  wir  nicht  zu  vertreten  haben. 
Hierzu  zählen  insbesondere  Naturkatastro-
phen,  Krieg,  Unruhen,  Betriebsstörungen, 
Störungen der IT-Infrastruktur, Streiks, recht-
mäßige  Aussperrungen,  Transportverzöge-
rungen,  Mangel  an  Arbeitskräften,  Energie 

oder Rohstoffen, Schwierigkeiten bei der Be-
schaffung  behördlicher  Genehmigungen, 
behördliche Maßnahmen sowie ausbleiben-
de oder nicht ordnungsgemäße Selbstbelie-
ferung.

(5) Geraten  wir  mit  einer  Leistung  in  Verzug 
oder wird uns eine Leistung unmöglich,  so 
ist unsere Haftung auf Schadensersatz nach 
Maßgabe  dieser  Allgemeinen  Geschäfts- 
und Lizenzbedingungen beschränkt.

§9 Von  uns  durchgeführte  Arbeiten  an
 Computersystemen des Lizenznehmers
(1) Werden wir mit Arbeiten beauftragt, für de-

ren Durchführung ein Zugriff auf die Compu-
tersysteme des  Lizenznehmers  erforderlich 
ist,  sei es vor Ort oder per Remote-Zugriff, 
hat der Lizenznehmer sicherzustellen, dass 
vor  Beginn  der  Arbeiten  eine  stabile  und 
ausreichend  leistungsfähige  Internetverbin-
dung zur  Verfügung steht,  sämtliche erfor-
derlichen  Zugriffsrechte  und  Berechtigun-
gen, insbesondere Administratorrechte, ein-
gerichtet  und  funktionsfähig  sind,  während 
der Durchführung der  Arbeiten ein kompe-
tenter  Ansprechpartner  mit  den  erforderli-
chen  Zugriffsrechten  zur  Verfügung  steht 
und unmittelbar vor Beginn der Arbeiten eine 
vollständige  Datensicherung  (Backup)  der 
betroffenen Systeme durchgeführt wurde.

(2) Werden die vorstehenden Voraussetzungen 
nicht  oder nicht  vollständig erfüllt,  sind wir 
für daraus entstehende Verzögerungen oder 
Mehraufwände  nicht  verantwortlich.  Hier-
durch  entstehende  zusätzliche  Leistungen 
werden gesondert nach Aufwand zu den je-
weils gültigen Preisen berechnet.

§10 Gewährleistung
(1) Wir  gewährleisten,  dass  die  überlassene 

Software im Zeitpunkt  der Bereitstellung im 
Wesentlichen  der  jeweils  geltenden  Leis-
tungsbeschreibung entspricht.

(2) Soweit unsere Software Vorschläge für Pla-
nungs-  und  Berechnungswerte  bereitstellt, 
obliegt es dem Lizenznehmer, diese eigen-
verantwortlich  auf  ihre  Eignung für  das  je-
weilige  Planungsvorhaben  zu  überprüfen. 
Der Lizenznehmer stellt sicher, dass die Nut-
zung der Software ausschließlich durch ent-
sprechend qualifiziertes Personal erfolgt.

(3) Die Software wurde mit der gebotenen Sorg-
falt und Fachkenntnis entwickelt. Nach dem 
Stand der Technik ist es jedoch nicht mög-
lich,  Software  vollständig  frei  von  Fehlern 
bereitzustellen.  Der  Lizenznehmer  ist  ver-
pflichtet, die nach Maßgabe dieser Allgemei-
nen Geschäfts- und Lizenzbedingungen er-
forderlichen  Datensicherungsmaßnahmen 
einzuhalten. Unsere Haftung für Datenverlust 
ist auf den typischen Wiederherstellungsauf-
wand beschränkt.

(4) Weisen unsere Lieferungen oder Leistungen 
Mängel auf,  ist der Lizenznehmer zunächst 
auf  Nacherfüllung beschränkt.  Die  Nacher-
füllung  erfolgt  nach  unserer  Wahl  durch 
Mangelbeseitigung oder Ersatzlieferung.

(5) Der Lizenznehmer ist verpflichtet, in zumut-
barem  Umfang  an  der  Mangelbeseitigung 
mitzuwirken, insbesondere durch Installation 
von  Updates,  Gewährung  von  Remote-Zu-
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griff, Bereitstellung von Systeminformationen 
sowie Übermittlung erforderlicher Daten und 
Dateien.

(6) Wir sind berechtigt, die Nacherfüllung davon 
abhängig zu machen,  dass der  Lizenzneh-
mer den fälligen Kaufpreis  bezahlt.  Der  Li-
zenznehmer ist jedoch berechtigt, einen im 
Verhältnis  zum Mangel  angemessenen  Teil 
des Kaufpreises zurückzubehalten.

(7) Die  Verjährungsfrist  für  Mängelansprüche 
beträgt, vorbehaltlich gesetzlicher Sonderre-
gelungen und außer  bei  Arglist,  12 Monate 
ab Bereitstellung oder, soweit eine Abnahme 
erforderlich ist, ab Abnahme.

(8) Soweit eine Abnahme gesetzlich vorgesehen 
ist oder nach der Art der Leistung üblich ist, 
gilt die Leistung als abgenommen, wenn der 
Lizenznehmer diese nicht  innerhalb  von 10 
Werktagen nach Bereitstellung unter Angabe 
wesentlicher  Mängel  rügt.  Unwesentliche 
Mängel berechtigen nicht zur Verweigerung 
der Abnahme.

§11 Schadensersatz
(1) Wir haften für Schäden aus der Verletzung 

wesentlicher  Vertragspflichten,  das  heißt 
solcher  Pflichten,  deren  Erfüllung  die  ord-
nungsgemäße  Durchführung  des  Vertrags 
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Ein-
haltung  der  Lizenznehmer  regelmäßig  ver-
trauen darf, nach Maßgabe der gesetzlichen 
Vorschriften, soweit nachfolgend nichts Ab-
weichendes geregelt  ist.  Im Übrigen haften 
wir nur für Schäden, die durch uns oder un-
sere gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungs-
gehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig ver-
ursacht wurden.

(2) Soweit uns kein vorsätzliches Verhalten zur 
Last  fällt,  ist  unsere  Haftung auf  den typi-
scherweise  vorhersehbaren  Schaden  be-
grenzt.

(3) Die  Haftung nach dem Produkthaftungsge-
setz sowie für Schäden aus der Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder der Gesund-
heit bleibt unberührt.

(4) Soweit vorstehend nichts Abweichendes ge-
regelt  ist,  sind  Schadensersatzansprüche 
ausgeschlossen.

(5) Schadensersatzansprüche nach den vorste-
henden  Bestimmungen  verjähren  innerhalb 
der gesetzlichen Fristen.

(6) Unsere  Haftung  ist,  gleich  aus  welchem 
Rechtsgrund, der Höhe nach auf die vom Li-
zenznehmer für das betroffene Softwaremo-
dul gezahlte oder zu zahlende Lizenzgebühr 
bzw. bei sonstigen Leistungen auf das hier-
für vereinbarte Entgelt beschränkt.

(7) Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen 
gelten auch zugunsten unserer gesetzlichen 
Vertreter, Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen.

§12 Eigentumsvorbehalt
(1) Wir behalten uns das Eigentum an allen ge-

lieferten physischen Datenträgern sowie die 
Einräumung  von  Nutzungsrechten  an  der 
Software  bis  zur  vollständigen  Bezahlung 
sämtlicher Forderungen aus der Geschäfts-
verbindung mit dem Lizenznehmer vor (Kon-
tokorrentvorbehalt).

(2) Bei vertragswidrigem Verhalten des Lizenz-

nehmers, insbesondere bei Zahlungsverzug, 
sind  wir  berechtigt,  nach  den gesetzlichen 
Vorschriften vom Vertrag zurückzutreten und 
die Herausgabe der unter Eigentumsvorbe-
halt  stehenden  physischen  Datenträger  zu 
verlangen.

(3) Mit der Geltendmachung des Eigentumsvor-
behalts  erlischt  das  Recht  des  Lizenzneh-
mers zur Nutzung der Software einschließ-
lich der zugehörigen Dokumentation. Der Li-
zenznehmer  ist  in  diesem Fall  verpflichtet, 
sämtliche Installationen der betroffenen Soft-
ware vollständig  zu  entfernen und uns  die 
erfolgte Deinstallation sowie das Unterlassen 
einer  weiteren  Nutzung  ohne  erneuten  Li-
zenzerwerb schriftlich zu bestätigen.

(4) Wir  sind  berechtigt,  die  Nutzung  der  Soft-
ware  technisch  zu  sperren  oder  einzu-
schränken, soweit  und solange der Lizenz-
nehmer  seinen  vertraglichen  Verpflichtun-
gen, insbesondere Zahlungsverpflichtungen, 
nicht nachkommt.

§13 Auskünfte und technische Beratung
(1) Unsere Auskünfte, Empfehlungen und sons-

tigen technischen Hinweise erfolgen unver-
bindlich und unter Ausschluss jeglicher Haf-
tung, soweit gesetzlich zulässig. Sie entbin-
den den Lizenznehmer nicht von der Pflicht, 
die Eignung der Produkte für den jeweiligen 
Einsatzzweck eigenverantwortlich zu prüfen. 
Insbesondere  hat  der  Lizenznehmer  durch 
eigene Tests sicherzustellen, dass die Soft-
ware  für  seine  konkreten  Anwendungsfälle 
geeignet ist.

(2) Unsere Auskünfte und Informationen stellen 
keine Beschaffenheitsvereinbarung oder Ga-
rantie dar, es sei denn, dies wurde ausdrü-
cklich und schriftlich vereinbart.

§14 Kundeninformation und Newsletter
(1) Wir sind berechtigt, die im Rahmen der Ge-

schäftsbeziehung  erhaltene  E-Mail-Adresse 
des  Lizenznehmers  zu  verwenden,  um ihn 
regelmäßig  über  eigene ähnliche  Produkte, 
Dienstleistungen sowie über produktbezoge-
ne Informationen und Neuerungen zu infor-
mieren.

(2) Der  Lizenznehmer  kann  der  Verwendung 
seiner E-Mail-Adresse zu diesem Zweck je-
derzeit  mit  Wirkung für  die  Zukunft  wider-
sprechen, ohne dass hierfür andere als die 
Übermittlungskosten  nach  den  Basistarifen 
entstehen.

(3) Darüber  hinaus  erfolgt  der  Versand  von 
Newslettern  oder  sonstigen  werblichen  In-
formationen  nur,  soweit  der  Lizenznehmer 
hierzu ausdrücklich eingewilligt hat.

§15 Anwendbares Recht
Für sämtliche Vertragsbeziehungen gilt aus-
schließlich  das  Recht  der  Bundesrepublik 
Deutschland unter Ausschluss des UN-Kauf-
rechts (CISG).

§16 Gerichtsstand, Erfüllungsort
(1) Erfüllungsort  für  sämtliche  Verpflichtungen 

aus dem Vertragsverhältnis ist Donaueschin-
gen, soweit sich nicht aus der Natur der Ver-
pflichtung etwas anderes ergibt.

(2) Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Strei-

tigkeiten  aus  und  im  Zusammenhang  mit 
dem Vertragsverhältnis ist Donaueschingen, 
sofern der Lizenznehmer Kaufmann, juristi-
sche  Person  des  öffentlichen  Rechts  oder 
öffentlich-rechtliches  Sondervermögen  ist. 
Wir sind jedoch berechtigt, Ansprüche auch 
am  allgemeinen  Gerichtsstand  des  Lizenz-
nehmers geltend zu machen.

(3) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allge-
meinen Geschäfts- und Lizenzbedingungen 
ganz  oder  teilweise  unwirksam  oder  un-
durchführbar sein oder werden, so bleibt die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen un-
berührt. Anstelle der unwirksamen oder un-
durchführbaren  Bestimmung  gilt  diejenige 
wirksame Regelung als vereinbart,  die dem 
wirtschaftlichen  Zweck  der  ursprünglichen 
Bestimmung am nächsten kommt.

Seite 4 von 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Stand: April 2026


